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Einleitung 

"Der Tarifvertrag steht im Mittelpunkt vielfältiger Kritik." Mit diesem Satz be­
ginnt Gamillschegs Lehrbuch! zum kollektiven Arbeitsrecht aus dem Jahr 1997. 
Die Kritik wird vor allem von Arbeitgeberseite2 geäußert und richtet sich gegen 
die von den Verbänden geschlossenen Flächentarifverträge. Viele Arbeitgeber sind 
mit der Tarifpolitik der Verbände nicht einverstanden, mit den vergangenen Tarif­
abschlüssen sind sie unzufrieden. Aber auch in der öffentlichen Meinung mehren 
sich die kritischen Stimmen3: Die Tarifabschlüsse der letzten Jahre hätten die Ko­
sten der Arbeit immer weiter in die Höhe getrieben. Sie seien zu einer Belastung 
für den "Produktionsstandort Deutschland,,4 geworden und hätten zum Abbau von 
Arbeitsplätzen geführt; sie trügen deswegen eine Mitschuld an der hohen Arbeits­
losigkeit. 5 Außerdem würden die verbands weit einheitlich geItenden Flächentarif­
verträge der unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation der einzelnen Unterneh­
men nicht gerecht;6 die Lohn- und sonstigen Arbeitskosten, die ein prosperierendes 
Unternehmen verkraften könne, könnten für ein insolvenzbedrohtes Unternehmen 
den Ruin bedeuten. Erforderlich sei deshalb die Auflockerung der tarifvertrag­
lichen Ordnung zugunsten einer betriebsnäheren Gestaltung der Arbeitsbedin­
gungen.7 

In der Praxis weichen die Arbeitgeber bereits in einem erheblichen Umfang 
durch Sonderabsprachen mit den Betriebsräten oder den Mitarbeitern von den ta­
rifvertraglichen Vorgaben ab.8 So wird oftmals die im Tarifvertrag festgelegte Wo-

1 I. Band, Vorwort, S. VII. 

2 Henkel, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, zitiert in der F.A.Z. vom 
16. I. 1998, S. 15; Heraeus, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Heraeus-Konzerns, im Ge­
spräch mit der F.A.Z. vom 20. 5. 1996, s. 17; Necker, Vizepräsident des Bundesverbands der 
Deutschen Industrie, im Gespräch mit der F.A.Z. vom 31. I. 1998, s. 13. 

3 Eekhoff, F.A.Z. vom 22. 3.1997, S. 15; Graf Lambsdorff, F.A.Z. vom 29. 3.1997, S. 14; 
Soltwedel, F.A.Z. vom 18.5.1996, S. 13; ders., F.A.Z. vom 8. 3.1997, S. 15. 

4 Heraeus im Gespräch mit der F.A.Z. vom 20. 5. 1996, S. 17. 

5 Eekhoff, F.A.Z. vom 22.3.1997, S. 15; Buchner, NZA 1995, S. 761 f.; Ehmann/Th. B. 
Schmidt, NZA 1995, S. 193 f. 

6 Feudner, DB 1993, S. 2231; S.-1. OUo, NZA 1996, S. 624. 

7 Wie Fußnote 3 sowie M. J. M. Neumann, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundeswirtschaftsministerium, zitiert in der F.A.Z. vom 24. I. 1998, S. 16; Henssler, 
ZfA 1994, S. 487, 488, 496; Konzen, NZA 1995, S. 913, 916. 

R Eekhoff, F.A.Z. vom 22. 3. 1997, S. 15; Heraeus im Gespräch mit der F.A.z. vom 
20.5.1996, S. 17; Ehmann/Th. B. Schmidt, NZA 1995, S. 193, 194. 
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chenarbeitszeit verlängert, wobei die Mehrarbeit nicht vergütet wird. Beim Druck­
unternehmen "Burda GmbH,,9 ist dies durch eine Betriebsvereinbarung und bei 
den "Viessmann Werken GmbH & CO,,10 durch arbeitsvertragliche Abreden unter 
Mitwirkung des Betriebsrats geschehen; im Gegenzug haben die Arbeitgeber auf 
betriebsbedingte Kündigungen verzichtet. Teilweise wird dieser Tatbestand schon 
als "kollektivrechtliche Subkultur" 11 bezeichnet. 

Darüber hinaus verlassen immer mehr Arbeitgeber die Verbände in der Hoff­
nung, sich den Flächentarifverträgen entziehen zu können. 12 Diese Arbeitgeber be­
absichtigen, die Arbeitsverhältnisse außerhalb der Verbände auf betrieblicher oder 
einzel vertraglicher Ebene in einer Art zu gestalten, die ihren Vorstellungen eher 
entspricht. 

Als Reaktion auf die "Verbandsflucht" suchen die Arbeitgebervereinigungen 
nach Wegen, die es ihren Mitgliedern erlauben, sich innerhalb des Verbands von 
der tarifvertraglichen Ordnung loszusagen. Um dieses Ziel zu erreichen, versuchen 
die Verbände, eine oder mehrere Voraussetzungen für die Anwendung der Tarifver­
träge auf die bei den tarifmüden Arbeitgebern bestehenden Arbeitsverhältnissen zu 
beseitigen. 

Ein Verbandstarifvertrag ist auf ein Arbeitsverhältnis anzuwenden, wenn er von 
tariffähigen Parteien im Rahmen ihrer Tarifzuständigkeit abgeschlossen wird, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgrund ihrer Mitgliedschaft in den Tarifvertrags­
parteien nach § 4 Abs. I, § 3 Abs. I TVG tarifgebunden sind und der Geltungs­
bereich des Tarifvertrags sich gemäß § 4 Abs. I TVG auf das Arbeitsverhältnis er­
streckt. 

Die am Verbandstarifgeschehen nicht interessierten Mitgliedsarbeitgeber können 
durch die Herausnahme aus dem persönlichen Geltungsbereich des Tarifvertrags 
von dessen Wirkungen freigestellt werden. 13 Die Tarifvertragsparteien legen den 
Geltungsbereich im Tarifvertrag fest. 14 Auf diese Weise bestimmen sie, welche ih­
rer Mitglieder von den tariflichen Normen erfaßt werden,15 und können einzelne 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausklammern. 

Als Inhalt der tarifvertraglichen Absprache kann der Geltungsbereich jedoch nur 
im Konsens mit der Gewerkschaft eingeschränkt werden. Als tarifvertraglich re-

9 EA.Z. vom 13.3.1996, S. 19. 

IO EA.Z. vom 13. 4. 1996, S. 17. Ähnliche Vereinbarungen haben die Progress-Werke 
Oberkirch AG und die Rohwedder GmbH & Co KG mit ihren Mitarbeitern getroffen (EA.Z. 
vom 22. 9. 1997, S. 22). 

11 Linnenkohl, BB 1994, S. 2077, 2083. 

12 Hank, EA.Z. vom 11. 6.1996, S. 14; Ehmann/Th. B. Schmidt, NZA 1995, S. 193, 194. 

13 Besgen, S. 13 f.; Buchner, NZA 1994, S. 2, 3 f.; Däubler, ZTR 1994, S. 448, 453; ders., 
NZA 1996, S. 225,231; S.-J. Otto, NZA 1996, S. 624, 627; Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 
§ 203 VI. 1. a), S. 1695. 

14 Löwisch, in: Münchener Handbuch Arbeitsrecht, § 239 Rdnr. 90, § 257 Rdnr. 1. 

15 Löwisch, in: Münchener Handbuch Arbeitsrecht, § 257 Rdnr. I. 
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gelbares Ziel ist er außerdem dem Streik zugänglich. 16 Die Arbeitgeberverbände 
sehen sich gegenwärtig indes nicht in der Lage, sich im Arbeitskampf gegenüber 
den Gewerkschaften durchzusetzen. 17 

Sie sind daher bestrebt, die tarifunwilligen Mitglieder ohne Mitwirkung und 
Einflußnahme der Gewerkschaften vom Wirkungsbereich der Tarifverträge zu be­
freien. 

Einige Verbände l8 haben aus diesem Grund die Mitgliedschaft "Ohne Tarifbin­
dung" eingeführt. Es handelt sich um eine Mitgliedsform mit geminderten Rechten 
und Pflichten, die neben der Vollmitgliedschaft angeboten wird. Den Mitgliedssta­
tus "Ohne Tarifbindung" können diejenigen Arbeitgeber wählen, die die Dienstlei­
stungen des Verbands in Anspruch nehmen wollen, ohne gleichzeitig in dessen Ta­
rifordnung einbezogen zu werden. 19 Die Mitglieder "Ohne Tarifbindung" erhalten 
keine Mitbestimmungsrechte bei tarif- und arbeitskampfpolitischen Entscheidun­
gen des Verbands,2o damit sie dessen tarif- und arbeitskampfbezogene Tätigkeit 
nicht beeinflussen können; ansonsten stehen ihnen die gleichen Rechte wie den 
Vollmitgliedern ZU.21 

Aus der Einrichtung der Mitgliedschaft "Ohne Tarifbindung" ergibt sich eine 
Vielzahl rechtlicher Fragen. Ihnen nachzugehen ist Ziel der vorliegenden Abhand­
lung. Zunächst ist zu untersuchen, ob ein Arbeitgeberverband berechtigt ist, die 
Mitgliedschaft "Ohne Tarifbindung" bereitzustellen (§ 1). Zum zweiten ist zu klä­
ren, wie der Verband seinen inneren Aufbau gestalten muß, wenn er diese Mit­
gliedsform einführt (§ 2). Darüber hinaus sind die tarifrechtlichen Folgen herauszu­
arbeiten, die sich für einen Arbeitgeber einstellen, wenn er dem Verband zunächst 
als tarifgebundenes Vollmitglied beitritt und später in die Mitgliedsgruppe "Ohne 
Tarifbindung" wechselt (§ 3 bis § 4 III.). Im Anschluß daran wird auf die Frage ein­
gegangen, in welchem Umfang dieser Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen durch 

16 Buchner, NZA 1994, S. 2, 4; S.-J. Ouo, NZA 1996, S. 624, 627; Seiter, Streikrecht, 
S.504. 

17 Aussage des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, wiedergegeben in der F.A.Z. vom 
7.3.1998, S. 13; Necker im Gespräch mit der F.A.Z. vom 31. I. 1998, S. 13; Buchner, NZA 
1995, S. 761, 763. 

18 Verband der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie Rheinland-Pfalz e.V. (§ 4 Ziff. 
1 der Satzung); Verband der Nord-Westdeutschen Textilindustrie e.v. (§ 3 Ziff. 4 Iit. b Satz 1 
der Satzung). 

19 § 4 Ziff. 2 Satz 6 der Satzung des Verbands der holz- und kunststoffverarbeitenden In­
dustrie Rheinland-Pfalz e.V.; § 2 Ziff. 1 Satz 3 i.V.m. § 3 Ziff. 4 Iit. b Satz 1 der Satzung des 
Verbands der Nord-Westdeutschen Textilindustrie e.v. 

20 § 5 Ziff. 2 f., § 7 Ziff. 4, § 9 Ziff. 1 Satz 5 der Satzung des Verbands der holz- und 
kunststoffverarbeitenden Industrie Rheinland-Pfalz e. v.; § 3 Ziff. 4 Iit. b Satz 5, § 5 Ziff. 1 
Satz 3, Ziff. 2 Satz 2 der Satzung des Verbands der Nord-Westdeutschen Textilindustrie e.V. 

21 § 5 Ziff. I, § 7 Ziff. 3 Satz 4 der Satzung des Verbands der holz- und kunststoffverarbei­
tenden Industrie Rheinland-Pfalz e.v.; § 5 der Satzung des Verbands der Nord-Westdeutschen 
Textilindustrie e.v.; Buchner, NZA 1994, S. 2, 6; Ostrop, S. 41 f.; Schaub, BB 1994, S. 2005, 
2007. 
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